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Vorbemerkung:

Der anliegende Bericht befasst sich mit Futtermittel- und Lebensmittelkontrol-

len in Schleswig-Holstein. Die Befassung mit dem Bereich der Lebensmittel-

kontrollen bedarf eindeutiger Definition, da sich die Lebensmittelkontrolle so-

wohl durch die hier maßgeblichen besonderen rechtlichen Regelungen als

auch durch die mit dem Vollzug betrauten Personen von der Fleischhygiene-

kontrolle abgrenzt.

Der gesetzliche Begriff „Lebensmittel“ knüpft an eine klar umgrenzte Zweck-

bestimmung an: Lebensmittel sind Stoffe, die in unverändertem, zubereitetem

oder verarbeitetem Zustand zum überwiegenden Zweck der Ernährung oder

des Genusses verzehrt werden. Insofern gilt Fleisch erst von dem Zeitpunkt

an, zu dem es im Schlachtbetrieb für den menschlichen Genuss freigegeben

wird, als Lebensmittel. Der Bericht befasst sich daher nicht mit dem Bereich

der Schlachtung und Zerlegung.

Der Bericht befasst sich auch nicht mit der Überwachung nach Handelsklas-

senrecht, das als Marktordnungsrecht ebenfalls eine eigene Rechtsmaterie

mit separater Überwachungsorganisation ist.

1. Die Organisationsstruktur der Lebensmittelkontroll- und Futtermittelkontroll-

behörden des Landes, die von den Behörden wahrgenommenen Aufgaben

und ihre jeweilige Zuordnung zu den einzelnen Ministerien sowie die weiteren

an der Qualitätskontrolle von Lebens- und Futtermitteln beteiligten Einrichtun-

gen.

1.1 Futtermittel

Die amtliche Futtermittelüberwachung ressortiert aufgrund der Landesverord-

nung über die zuständige Behörde nach dem Futtermittelgesetz vom

10.05.1976 (GVOBl. 1976, S. 154) beim MLR. Die von der amtlichen Futter-

mittelüberwachung wahrgenommenen Aufgaben leiten sich aus der nationa-
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len Futtermittelgesetzgebung, die weitgehend mit dem EU-Recht harmonisiert

ist, ab. Das Futtermittelrecht enthält u.a.

- Aussagen zur Stoffzulassung, Ausnahmen und Anhörung von Sachver-

ständigen,

- Aussagen zur Kennzeichnung, Werbung und Verpackung von Futter-

mitteln,

- allgemeine Regelungen über Zusatzstoffe und Vormischungen,

- Anzeige- und Buchführungspflichten sowie deren Überwachung,

- Anforderungen an Betriebe, die gewerbsmäßig Futtermittel herstellen

und behandeln,

- Regelungen zur Ein- und Ausfuhr,

- Straf- und Bußgeldvorschriften.

Diese Aufgaben sind im Einzelnen zu überwachen, um den Zielen des Fut-

termittelgesetzes und der darauf basierenden Verordnungen gerecht zu wer-

den. Ziele sind u.a.

- Förderung der tierischen Erzeugung,

- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Nutztiere,

- Sicherstellung der qualitativen Anforderungen an die von Nutztieren

gewonnenen Erzeugnisse im Hinblick auf ihre Unbedenklichkeit für die

menschliche Gesundheit,

- Vermeidung gesundheitlicher Beeinträchtigung von Tieren durch Fut-

termittel,

- Schutz vor Täuschung im Verkehr mit Futtermitteln, Zusatzstoffen und

Vormischungen,

- Durchführung von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft im Be-

reich des Futtermittelrechts.

Die amtliche Futtermittelüberwachung bedient sich bei der Futtermittelüber-

wachung im Bereich der Analytik, z.T. auch bei der Probenahme der Land-

wirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt in Kiel (LUFA). Auf-

träge, die von der LUFA nicht durchgeführt werden können (z.B. mikroskopi-

sche Untersuchungen auf tierische Bestandteile), werden von dort an andere

anerkannte Untersuchungsstellen im Verband der Landwirtschaftlichen Un-
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tersuchungs- und Forschungsanstalten (VDLUFA) weitergegeben. Bei Ge-

genuntersuchungen (Zweituntersuchungen) werden auch andere Untersu-

chungsstellen in anderen Bundesländern direkt vom MLR beauftragt.

1.2 Lebensmittel

Gem. Art. 83 ff Grundgesetz führen die Länder das Lebensmittel- und Be-

darfsgegenständegesetz (LMBG) sowie weitere lebensmittelrechtliche Ge-

setze als eigene Angelegenheit aus. Dazu führt § 40 LMBG aus: ”Die Zu-

ständigkeit für die in diesem Gesetz bezeichneten Überwachungsmaßnah-

men richtet sich nach Landesrecht.” Die übrigen lebensmittelrechtlichen Ge-

setze verweisen auf diese Vorschrift.

Nach der Landesverordnung über zuständige Behörden auf dem Gebiet des

Lebensmittelrechts (LMZVO) vom 24.01.2001 liegt die Zuständigkeit für die

Durchführung der lebensmittel- und bedarfsgegenständerechtlichen Vor-

schriften in Schleswig-Holstein - mit wenigen definierten Ausnahmen - bei

den Landräten der Kreise und den Bürgermeistern der kreisfreien Städte.

Diese haben im Rahmen ihrer Organisationshoheit Ämter mit qualifiziertem

Personal eingerichtet, die die amtliche Lebensmittel- und Bedarfsgegenstän-

deüberwachung in Form von Betriebskontrollen und Probeentnahmen

durchführen. Besondere Bedeutung kommt der Überwachung an den

Grenzkontrollstellen der Städte Kiel und Lübeck zu, über die Lebensmittel

aus Drittländern in die EU eingeführt werden. Die Kosten für die planmäßi-

gen Kontrollen und Probeentnahmen tragen die Kreise und kreisfreien

Städte.

Die durch die Kreise und kreisfreien Städte entnommenen Proben werden

auf der Grundlage der ”Landesverordnung über das Lebensmittel- und Vete-

rinäruntersuchungsamt des Landes Schleswig-Holstein” vom 11. Mai 1987

im Lebensmittel- und Veterinäruntersuchungsamt (LVUA) des Landes unter-

sucht. Die Kosten dafür trägt das Land. Das Ministerium für Umwelt, Natur

und Forsten (MUNF) nimmt als oberste Lebensmittelüberwachungsbehörde

des Landes die Fachaufsicht über die Kreise und kreisfreien Städte sowie
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die Dienst- und Fachaufsicht über das LVUA wahr. Das MUNF ist auch zu-

ständige Behörde für den Vollzug solcher lebensmittelrechtlicher Bestim-

mungen, die aufgrund ihres übergeordneten Charakters oder die zur Sicher-

stellung eines einheitlichen Vollzugs im Land eine zentrale Vollzugszuord-

nung erfordern. Dazu zählen insbesondere die EU-Zulassungen von Fleisch-

, Milch-, Fisch- und Eierbe- und verarbeitungsbetrieben wegen ihrer Bedeu-

tung für den innergemeinschaftlichen Handel.

2. Die bundes-, landes- und EU-rechtlichen Grundlagen für die Durchführung

der Lebensmittel- und Futtermittelkontrollen.

2.1 Futtermittel

Das Futtermittelrecht ist Bundesrecht, in das das europäische Recht weitge-

hend integriert ist. Spezielle landesrechtliche Regelungen gibt es im Futter-

mittelrecht nicht. Grundlage des nationalen Futtermittelrechts ist das Futter-

mittelgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.08.2000 (BGBl. I S.

1358) sowie die auf dieser Grundlage erlassenen Verordnungen (Futtermittel-

verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.11.2000 (BGBl. I S.

1605), darunter die Verordnung über Probenahmeverfahren und Analyseme-

thoden für die amtliche Futtermittelüberwachung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 15.03.2000 (BGBl. I S. 227)). Durch das Futtermittelge-

setz werden die  Rechtsakte (siehe Anlage 1) der EU umgesetzt.

Zusätzlich zum bisherigen nationalen Futtermittelrecht sind seit dem

02.12.2000 das Gesetz über das Verbot des Verfütterns, des innergemein-

schaftlichen Verbringens und der Ausfuhr bestimmter Futtermittel sowie seit

dem 01.01.2001 die Verordnung über die Erstreckung der Verbote dieses Ge-

setzes in Kraft. Mit diesen Instrumentarien wird die Verfütterung und der Ver-

kehr mit bestimmten Futtermitteln geregelt. Insbesondere erfolgt hiermit ein

generelles Verfütterungsverbot von Tiermehlen im weitesten Sinne, von

Fischmehl und tierischen Fetten.
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2.2 Lebensmittel

Die Lebensmittelüberwachung ist in umfangreichem EU-, Bundes- und Lan-

desrecht geregelt. Eine Auflistung aller Gesetze und Verordnungen ist in An-

lage 2 zu diesem Bericht enthalten.

3. Die Anzahl der durchgeführten und der Anteil der positiv befundenen Kon-

trollen in den letzten fünf Jahren nach Jahrgängen und Orten (Gaststättenbe-

triebe, landwirtschaftliche Betriebe etc.) aufgeschlüsselt und die daraus resul-

tierenden ordnungsrechtlichen Verfahren.

3.1 Futtermittel

Eine Mindestanzahl von Kontrollen im Rahmen der amtlichen Futtermittel-

überwachung ist im Gesetz nicht vorgegeben, jedoch sind die Kontrollen so zu

bemessen, dass der Zweck des Futtermittelgesetzes sichergestellt wird und

die Forderung der Kommission nach repräsentativem Umfang erfüllt wird.

In der Vergangenheit wurden folgende Routineuntersuchungen von Futter-

mitteln durchgeführt:

1996 233,

1997 349,

1998 270,

1999 182,

2000 236.

Bei den Routineuntersuchungen werden in der Regel je nach Untersuchungs-

ziel und Schwerpunkt fünf bis fünfzehn verschiedene Parameter untersucht

(z.B. Inhaltsstoffe, Wasser, Energie, Zusatzstoffe, unerwünschte Stoffe, ver-

botene Stoffe, mikroskopische Untersuchungen, mikrobiologische Untersu-

chungen). Im Jahre 2000 wurden neben den Routineuntersuchungen weitere

72 anlassbezogene Untersuchungen aufgrund der BSE-Ereignisse durchge-

führt. Diese Proben wurden ausschließlich auf tierische Bestandteile unter-
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sucht (mikroskopische Untersuchungen). Bei den seit 1997 von der amtlichen

Futtermittelüberwachung veranlassten Routineuntersuchungen (408 Untersu-

chungen auf tierische Bestandteile) und bei den 72 anlassbezogenen Unter-

suchungen von in Schleswig-Holstein hergestellten Mischfuttermitteln ergaben

sich in fünf Fällen Hinweise auf Verunreinigungen mit bis dahin erlaubtem

Fischmehl, aber keine Hinweise auf einen widerrechtlichen Einsatz von Tier-

mehlen in Mischfuttermitteln für Rinder.

Die Kontrollen werden im Sinne einer höheren Effizienz an den vorhandenen

”Flaschenhälsen” bevorzugt. Das sind im Bereich der Futtermittel eindeutig die

gewerblichen Hersteller. Hier liegt nach Erfahrungen der Vergangenheit auf-

grund des Einsatzes von importierten Futtermitteln und der heutigen Verwen-

dung von Zusatzstoffen auch ein höheres Risiko im Hinblick auf Verbraucher-

schutz und Tiergesundheit. Bei der Auswahl der zu beprobenden Futtermittel

werden Anzahl der Hersteller bestimmter Futtermittelsorten, die Herstellungs-

mengen insgesamt und der Anteil der einzelnen Tierarten im Lande berück-

sichtigt. Über eine gezielte Auswahl von Futtermitteltypen wird ein möglichst

großer Teil der verwendeten Futtermittel erreicht. Die Analyseaufträge auf In-

haltsstoffe und unerwünschte Stoffe werden in Abhängigkeit von den verwen-

deten Einzelfuttermitteln vergeben. Auf diese Weise können möglichst viele

Einzelfuttermittel hinsichtlich ihrer ernährungsphysiologischen Qualität oder

einer möglichen Schadstoffkontamination abgedeckt werden. So lässt sich

auch die allgemeine Arbeitsgenauigkeit in den Herstellerbetrieben ermitteln,

da die Futtermittel für verschiedene Tierarten sich auch hinsichtlich ihrer

Struktur und ihres Mischungsverhaltens unterscheiden. Grundsätzlich werden

alle Firmen, die Futtermittel insbesondere im Bereich der Nutztiere als Vor-

stufe der Lebensmittelerzeugung herstellen und in Verkehr geben, durch die

amtliche Kontrolle erfasst.

Ordnungsrechtliche Verfahren gegen landwirtschaftliche Betriebe wurden

nicht eingeleitet. Ordnungsrechtliche Verfahren gegen Mischfuttermittelher-

steller, Landhändler und Genossenschaften beschränkten sich auf Belehrun-

gen und Auflagen in Verbindung mit der Optimierung von Betriebsabläufen.
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3.2 Lebensmittel

In Anlage 3 werden die Ergebnisse der Betriebskontrollen der Jahre 1995 bis

1999 dargestellt. Die Ergebnisse aus dem Jahr 2000 liegen noch nicht aufbe-

reitet vor und sind daher in der Aufstellung nicht enthalten. Die Differenzierung

erfolgt ab 1996 nach dem von der EU von diesem Zeitpunkt an verbindlich

vorgegebenen Meldeschema der Leitlinie zur Angleichung der im Rahmen der

jährlichen Überwachungsprogramme von den Mitgliedstaaten zu übermitteln-

den Angaben über die amtliche Lebensmittelüberwachung. Für das Jahr 1995

liegen die Daten nur in der bis dahin üblichen aggregierten Form vor.

Die getroffenen ordnungsrechtlichen Maßnahmen sind ebenfalls in den Ta-

bellen der Anlage 3 aufgeführt. Dabei sind nach Vorgabe der EU alle Verstö-

ße aufgeführt, die zu formellen Maßnahmen geführt haben wie die Zustellung

einer schriftlichen Ordnungsverfügung mit Fristsetzung für die Mängelabstel-

lung, die Sicherstellung von Lebensmitteln oder die teilweise bzw. völlige

Schließung eines Betriebes. Nicht aufgeführt sind Mängel, die während der

Kontrolle abgestellt werden konnten und zu keiner Nachkontrolle führten.

4. Die Zahl und Art von Erkrankungen in Schleswig-Holstein in den letzten fünf

Jahren, die auf den Genuss von verdorbenen oder verunreinigten Lebensmit-

teln zurückzuführen ist.

Von den Erkrankungen, die auf den Genuss von verdorbenen oder verunrei-

nigten Lebensmitteln zurückzuführen sein können, waren nach dem Bundes-

Seuchengesetz, das ab 01.01.2001 durch das Infektionsschutzgesetz abge-

löst worden ist, die in nachfolgender Tabelle aufgeführten Krankheiten melde-

pflichtig. Die Zahl der auf dieser Grundlage gemeldeten Erkrankungen der

letzten 5 Jahren sind ebenfalls in der Tabelle aufgeführt. Es ist jedoch von ei-

ner hohen Dunkelziffer weiterer durch verdorbene Lebensmittel verursachter

Erkrankungen auszugehen.
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Art und Zahl der auf den Genuss verdorbener Lebensmittel zurückzuführender
meldepflichtiger Erkrankungen in den Jahren 1996 bis 2000

Krankheit
1996 1997 1998 1999 2000

Botulismus - 2 - 1 -

Cholera1 - - - - -

Enteritis infectiosa

a) Salmonellose 3.386 3.266 3.611 2.650 2.595

b) übrige Formen

einschl. mikrobiell

bedingter Lebens-

mittelvergiftung 2.706 3.624 3.572 3.296 3.222

davon

Infektion durch ente-

rohämorrhagi-sche

Escherichia coli

(EHEC)

nicht geson-

dert melde-

pflichtig 23 35 25 29

Shigellenruhr1 11 28 23 30 12

Paratyphus1 3 3 3 3 -

Typhus abdominalis1 4 2 - 7 2

Virushepatitis A2 122 144 114 86 63

Trichinose - - - - -

1 Fast ausschließlich in Verbindung mit Auslandsreisen erworben
2 Meist nicht durch Lebensmittel in Deutschland erworben, sondern in Verbindung

mit Auslandsreisen oder durch Kontakt zu erkrankten Person
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5. Gegebenenfalls erforderliche Konsequenzen im Aufbau der Behörden bzw.

bei der Durchführung der Kontrollen aufgrund der Erfahrungen der letzten

Wochen.

Bezüglich der gegebenenfalls erforderlichen Konsequenzen im Aufbau der

Behörden bzw. bei der Durchführung der Kontrollen wird auf die Regierungs-

erklärung der Ministerpräsidentin am 22. März 2001 verwiesen. .
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Anlage 1

2. Rechtliche Grundlagen für die Durchführung der Futtermittelkontrollen

Futtermittelgesetz
i.d.F. d. Bek. vom 25. August 2000 (BGB l. I S. 1358)

 Dieses Gesetz dient der Umsetzung der folgenden Rechtsakte:

1. Richtlinie 70/373/EWG des Rates vom 20. Juli 1970 über die Einführung gemein-
schaftlicher Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche Unter-
suchung von Futtermitteln (ABl. EG Nr. L 170 S. 2), zuletzt geändert durch die
Akte über den Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens in der Fassung des
Ratsbeschlusses vom 1. Januar 1995 (ABl. EG Nr. L 1 S. 1);

2. Richtlinie 70/524/EWG des Rates vom 23. November 1970 über Zusatzstoffe in
der Tierernährung (ABl. EG Nr. L 270  S. 1), zuletzt geändert durch Richtlinie
1999/20/EG des Rates (ABl. EG Nr. L 80 S. 20);

3. Erste Richtlinie 71/250/EWG der Kommission vom 15. Juni 1971 zur Festlegung
gemeinschaftlicher Analysemethoden für die amtliche Untersuchung von Futter-
mitteln (ABl. EG Nr. L 155 S. 13), zuletzt geändert durch Richtlinie 98/54/EG der
Kommission vom 16. Juli 1998 (ABl. EG Nr. L 208 S. 49);

4. Zweite Richtlinie 71/393/EWG der Kommission vom 18. November 1971 zur
Festlegung gemeinschaftlicher Analysemethoden für die amtliche Untersuchung
von Futtermitteln (ABl. EG Nr. L 279 S. 7), zuletzt geändert durch Richtlinie
98/64/EG der Kommission vom 3. September 1998 (ABl. EG Nr. L 257 S. 14);

5. Dritte Richtlinie 72/199/EWG der Kommission vom 27. April 1972 zur Festlegung
gemeinschaftlicher Analysemethoden für die amtliche Untersuchung von Futter-
mitteln
(ABl. EG Nr. L 123 S. 6), zuletzt geändert durch Richtlinie 1999/79/EG der Kom-
mission vom 27. Juli 1999 (ABl. EG Nr. L 209 S. 23);

6. Vierte Richtlinie 73/46/EWG der Kommission vom 5. Dezember 1972 zur Festle-
gung gemeinschaftlicher Analysemethoden für die amtliche Untersuchung von
Futtermitteln (ABl. EG Nr. L 83 S. 21), zuletzt geändert durch Richtlinie 98/54/EG
der Kommission vom 16. Juli 1998 (ABl. EG Nr. L 208 S. 49);

7. Erste Richtlinie 76/371/EWG der Kommission vom 1. März 1976 zur Festlegung
gemeinschaftlicher Probenahmeverfahren für die amtliche Untersuchung von
Futtermitteln
(ABl. EG Nr. L 102 S. 1);

8. Siebte Richtlinie 76/372/EWG der Kommission vom 1. März 1976 zur Festlegung
gemeinschaftlicher Analysemethoden für die amtliche Untersuchung von Futter-
mitteln (ABl. EG Nr. L 102 S. 8), zuletzt geändert durch Richtlinie 94/14/EG der
Kommission vom 29. März 1994(ABl. EG Nr. L 94 S. 30);

9. Richtlinie 76/895/EWG des Rates vom 23. November 1976 über die Festsetzung
von Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und
in Obst und Gemüse (ABl. EG Nr. L 340 S. 26), zuletzt geändert durch Richtlinie
2000/24/EG der Kommission vom 28. April 2000 (ABl. EG Nr. L 107 S. 28);

10. Achte Richtlinie 78/633/EWG der Kommission vom 15. Juni 1978 zur Festlegung
gemeinschaftlicher Analysemethoden für die amtliche Untersuchung von Futter-
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(ABl. EG Nr. L 206 S. 43), zuletzt geändert durch Richtlinie 84/4/EG der Kommis-
sion vom 20. Dezember 1983(ABl. EG Nr. L 15 S. 28);

11. Richtlinie 79/373/EWG des Rates vom 2. April 1979 über den Verkehr mit
Mischfuttermitteln (ABl. EG Nr. L 86 S. 30), zuletzt geändert durch Richtlinie
2000/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. April 2000
(ABl. EG Nr. L 105 S. 36);

12. Richtlinie 80/511/EWG der Kommission vom 2. Mai 1980 über Inverkehrbringen
von Mischfuttermitteln in unverschlossenen Verpackungen oder Behältnissen
(ABl. EG Nr. L 126 S. 14), zuletzt geändert durch Richtlinie 98/67/EG der Kom-
mission vom 7. September 1998 (ABl. EG Nr. L 261 S. 10);

13. Neunte Richtlinie 81/715 EWG der Kommission vom 31. Juli 1981 zur Festlegung
gemeinschaftlicher Analysemethoden für die amtliche Untersuchung von Futter-
mitteln
(ABl. EG Nr. L 257 S. 38);

14. Richtlinie 82/471/EWG des Rates vom 30. Juni 1982 über bestimmte Erzeugnis-
se für die Tierernährung (ABl. EG Nr. L 213 S. 8), zuletzt geändert durch Richtli-
nie 1999/20/EG des Rates vom 22. März 1999 (ABl. EG Nr. L 80 S. 20);

15. Zehnte Richtlinie 84/425/EWG der Kommission vom 25. Juli 1984 zur Festlegung
Gemeinschaftlicher Analysemethoden für die amtliche Untersuchung von Futter-
mitteln (ABl. EG Nr. L 238 S. 34);

16. Richtlinie 82/475/EWG der Kommission vom 23. Juni 1982 über die Kategorien
von Futtermittel-Ausgangserzeugnissen, die zur Kennzeichnung von Mischfut-
termitteln für Heimtiere verwendet werden dürfen (ABl. EG Nr. L 213 S. 27), zu-
letzt geändert durch Richtlinie 98/67/EG der Kommission vom 7. September 1998
(ABl. EG Nr. L 261 S. 10);

17. Richtlinie 83/228/EWG des Rates vom 18. April 1983 über Leitlinien zur Beurtei-
lung bestimmter Erzeugnisse für die Tierernährung (ABl. EG Nr. L 126 S. 23);

18. Richtlinie 86/174/EWG der Kommission vom 9. April 1986 zur Festlegung der
Methode zur Berechnung des Energiegehaltes von Mischfuttermitteln für Geflügel
(ABl. EG Nr. L 130 S. 53);

19. Richtlinie 86/362/EWG des Rates vom 24. Juli 1986 über die Festsetzung von
Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und in
Getreide
(ABl. EG Nr. L 221 S. 37), zuletzt geändert durch Richtlinie 2000/48/EG der
Kommission vom 25. Juli 2000 (ABl. EG Nr. L 197 S. 26);

20. Richtlinie 86/363/EWG des Rates vom 24. Jul 1986 über die Festsetzung von
Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und in
Lebensmitteln tierischen Ursprungs (ABl. EG Nr. L 221 S. 43), zuletzt geändert
durch Richtlinie 2000/42/EG der Kommission vom 22. Juni 2000 (ABl. EG Nr. L
158 S. 51);

21. Richtlinie 87/153/EWG des Rates vom 16. Februar 1987 zur Festlegung von Leit-
linien zur Beurteilung von Zusatzstoffen in der Tierernährung (ABl. EG Nr. L 64 S.
19), zuletzt geändert durch Richtlinie 95/11/EG der Kommission vom 4. Mai 1995
(ABl. EG Nr. L 106 S. 23);

22. Richtlinie 90/642/EWG des Rates vom 27. November 1990 über die Festsetzung
von Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und
in bestimmten Erzeugnissen pflanzlichen Ursprungs, einschließlich Obst und
Gemüse
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(ABl. EG Nr. L 350 S. 71), zuletzt geändert durch Richtlinie 2000/48/EG der
Kommission vom 25. Juli 2000 (ABl. EG Nr. L 197 S. 26);

23. Richtlinie 91/357/EWG der Kommission vom 13. Juni 1991 zur Festlegung der
Kategorien von Futtermittel-Ausgangserzeugnissen, die zur Kennzeichnung von
Mischfuttermitteln für andere Tiere als Heimtiere verwendet werden dürfen (ABl.
EG Nr. L 193 S. 34), zuletzt geändert durch Richtlinie 98/67/EG der Kommission
vom 7. September 1998
(ABl. EG Nr. L 261 S. 10);

24. Elfte Richtlinie 93/70/EWG der Kommission vom 28. Juli 1993 zur Festlegung
gemeinschaftlicher Analysemethoden für die amtliche Untersuchung von Futter-
mitteln (ABl. EG Nr. L 234 S. 17);

25. Richtlinie 93/74/EWG des Rates vom 13. September 1993 über Futtermittel für
besondere Ernährungszwecke (ABl. EG Nr. L 237 S. 23), zuletzt geändert durch
Richtlinie 96/25/EG des Rates vom 29. April 1996 (ABl. EG Nr. L 125 S. 35);

26. Richtlinie 93/113/EG des Rates vom 14. Dezember 1993 über die Verwendung
und Vermarktung von Enzymen, Mikroorganismen und deren Zubereitungen in
der Tierernährung (ABl. EG Nr. L 334 S. 17), zuletzt geändert durch Richtlinie
97/40/EG des Rates vom 25. Juni 1997 (ABl. EG Nr. L 180 S. 21);

27. Zwölfte Richtlinie 93/117/EG der Kommission vom 17. Dezember 1993 zur Fest-
legung gemeinschaftlicher Analysemethoden für die amtliche Untersuchung von
Futtermitteln (ABl. EG Nr. L 329 S. 54);

28. Richtlinie 94/39/EG der Kommission vom 25. Juli 1994 mit dem Verzeichnis der
Verwendungen von Futtermitteln für besondere Ernährungszwecke (ABl. EG Nr.
L 207 S. 20);

29. Richtlinie 95/10/EG der Kommission vom 7. April 1995 zur Festlegung der Me-
thode zur Berechnung des Energiegehaltes von Futtermitteln für besondere Er-
nährungszwecke für Hunde und Katzen (ABl. EG Nr. L 91 S. 39), zuletzt geändert
durch Richtlinie 1999/78/EG der Kommission vom 27. Juli 1999 (ABl. EG Nr. L
209 S. 22);

30. Richtlinie 95/53/EG des Rates vom 25. Oktober 1995 mit Grundregeln für die
Durchführung der amtlichen Futtermittelkontrollen (ABl. EG Nr. L 265 S. 17), zu-
letzt geändert durch Richtlinie 1999/20/EG des Rates vom 22. März 1999 (ABl.
EG Nr. L 80 S. 20);

31. Richtlinie 95/69/EG des Rats vom 22. Dezember 1995 zur Festlegung der Bedin-
gungen und Einzelheiten für die Zulassung und Registrierung bestimmter Betrie-
be und zwischengeschalteter Personen des Futtermittelsektors sowie zur Ände-
rung der Richtlinien 70/542/EWG, 74/63/EWG, 79/373/EWG und 82/471/EWG
(ABl. EG Nr. L 332 S. 15), zuletzt geändert durch Richtlinie 1999/20/EG des Ra-
tes  vom 22. März 1999
(ABl. EG Nr. L 80 S. 20);

32. Richtlinie 96/25/EG des Rates vom 29. April 1996 über den Verkehr mit Futter-
mittel-Ausgangserzeugnissen, zur Änderung der Richtlinien 70/524/EWG,
74/63/EWG, 82/471/EWG und 93/74/EWG sowie zur Aufhebung der Richtlinie
77/101/EWG
(ABl. EG Nr. L 125 S. 35), zuletzt geändert durch Richtlinie 2000/16/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 10. April 2000 (ABl. EG Nr. L 105 S.
36);

33. Richtlinie 98/51/EG der Kommission vom 9. Juli 1998 mit Durchführungsvor-
schriften für die Richtlinie 95(69/EG des Rates zur Festlegung der Bedingungen
und Einzelheiten für die Zulassung und Registrierung bestimmter Betriebe und
zwischengeschalteter Personen des Futtermittelsektors (ABl.EG Nr. L 208 S. 43);
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34. Richtlinie 98/64/EG der Kommission vom 3. September 1998 zur Festlegung ge-
meinschaftlicher Analysemethoden für die Bestimmung von Aminosäuren, Roh-
fetten und Olaquindox in Futtermitteln und zur Änderung der Richtlinie
71/393/EWG (ABl. EG Nr. L 257 S. 14);

35. Richtlinie 98/68/EG der Kommission vom 10. September 1993 zur Festlegung
des in Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie 95/53/EG genannten Musterdokuments
und bestimmter Vorschriften für Kontrollen bei der Einfuhr von Futtermitteln aus
Drittländern in die Gemeinschaft (ABl. EG Nr. L 261 S. 32);

36. Richtlinie 1999/27/EG der Kommission vom 20. April 1999 zur Festlegung ge-
meinschaftlicher Analysemethoden für die Bestimmung von Amprolium, Diclazuril
und Carbadox in Futtermitteln sowie zur Änderung der Richtlinien 71/250/EWG
und 73/46/EWG und zur Aufhebung der Richtlinie 74/203/EWG (ABl. EG Nr. L
118 S. 36);

37. Richtlinie 1999/29/EG des Rates vom 22. April 1999 über unerwünschte Stoffe
und Erzeugnisse in der Tierernährung (ABl. EG Nr. L 115 S. 32);

38. Richtlinie 1999/76/EG der Kommission vom 23. Juli 1999 zur Festlegung gemein-
schaftlicher Analysemethoden für die Bestimmung von Lasalocid-Natrium in Fut-
termitteln
(ABl. EG Nr. L 207 S. 13);

39. Richtlinie 2000/45/EG der Kommission vom 6. Juli 2000 zur Festlegung gemein-
schaftlicher Analysemethoden für die Bestimmung von Vitamin A, Vitamin E und
Tryptophan in Futtermitteln (ABl. EG Nr. L 174 S. 32);

40. Entscheidung 91/516/EG der Kommission vom 9. September 1991 zur Festle-
gung des Verzeichnisses von Ausgangserzeugnissen, deren Verwendung in
Mischfuttermitteln verboten ist (ABl. EG Nr. L 281 S. 23), zuletzt geändert durch
Entscheidung 2000/285/EG der Kommission vom 5. April 2000 (ABl. EG Nr. L 94
S. 43);

41. Entscheidung 98/728/EG des Rates vom 14. Dezember 1998 über eine Gemein-
schaftsregelung für Gebühren im Futtermittelsektor (ABl. EG Nr. L 346 S. 51).
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Anlage 2
Rechtliche Grundlagen für die Durchführung der amtlichen
Lebensmittelüberwachung

landesrechtliche Grundlagen:

- Landesverordnung über zuständige Behörden auf dem Gebiet des Lebens-

mittelrechts (Lebensmittelzuständigkeitsverordnung) vom 24. Januar 2001

- Landesverordnung über das Lebensmittel- und Veterinäruntersuchungsamt

des Landes Schleswig-Holstein vom 11. Mai 1987

- Entschließung des Bundesrates zur Richtlinie 89/397/EWG über die amtliche

Lebensmittelüberwachung (BRDrs. 150/92)

bundes- und EG-rechtliche Grundlagen:

- Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz

- Verordnung (VO) über Stoffe mit pharmakologischer Wirkung

- Zusatzstoff-Zulassungs-VO

- VO (EG) Nr. 258/97 über neuartige Lebensmittel und neuartige Lebensmit-

telzutaten

- VO zur Durchführung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften über neuartige

Lebensmittel und Lebensmittelzutaten und über die Kennzeichnung von Er-

zeugnissen aus gentechnisch veränderten Sojabohnen und gentechnisch

verändertem Mais sowie über die Kennzeichnung ohne Anwendung gen-

technischer Verfahren hergestellter Lebensmittel

- VO (EG) Nr. 1139/98 über Angaben, die zusätzlich zu den in der Richtlinie

79/112/EWG aufgeführten Angaben bei der Etikettierung bestimmter aus

gentechnisch veränderten Organismen hergestellte Zusatzstoffe und Aro-

men enthalten

- VO (EG) Nr. 50/2000 über die Etikettierung von Lebensmitteln und Lebens-

mittelzutaten, die genetisch veränderte oder aus genetisch veränderten Or-

ganismen hergestellte Zusatzstoffe und Aromen enthalten

- Zusatzstoff-VO
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- VO über tiefgefrorene Lebensmittel

- Lebensmittelhygiene-VO

- Rückstandshöchstmengen-VO

- VO (EWG) Nr. 2377/90 zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für

die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nah-

rungsmitteln tierischen Ursprungs

- VO (EWG) Nr. 315/93 zur Festlegung von gemeinschaftlichen Verfahren zur

Kontrolle von Kontaminanten in Lebensmitteln

- VO (EG) Nr. 194/97 zur Festsetzung der zulässigen Höchstgehalte an Kon-

taminanten in Lebensmitteln

- VO über Höchstmengen an Schadstoffen in Lebensmitteln

- Allgemeine Verwaltungsvorschrift (AVV) über die Durchführung der Stich-

probenahme zur Ermittlung der Schadstoffgehalte nach der Schadstoff-

höchstmengenVO bei Milch und Rahm (Sahne)

- AVV über die Durchführung der Stichprobenuntersuchung von Milch und

Rahm (Sahne) auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln im Sinne der

Pflanzenschutz-Höchstmengen-VO

- Lösungsmittel-Höchstmengen-VO

- VO über die Verwendung von Extraktionslösungsmitteln und anderen techni-

schen Hilfsstoffen bei der Herstellung von Lebensmitteln

- Lebensmittel-Kennzeichnungs-VO

- Los-Kennzeichnungs-VO

- Nährwert-Kennzeichnungs-VO

- Allgemeine Leitlinien für die Umsetzung des Grundsatzes der mengenmäßi-

gen Angabe der Lebensmittelzutaten (QUID)

- VO über diätetische Lebensmittel

- Gesetz über die Werbung für Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung

- VO über vitaminisierte Lebensmittel

- Lebensmittel-Bestrahlungs-VO

- Gesetz zum vorsorgenden Schutz der Bevölkerung gegen Strahlenbelastung

- VO (EWG) Nr. 737/90 über die Einfuhrbedingungen für landwirtschaftliche

Erzeugnisse mit Ursprung in Drittländern nach dem Unfall im Kernkraftwerk

Tschernobyl
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- VO (EG) Nr. 1661/99 zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen der

VO (EWG) Nr. 737/90
- VO (EWG) Nr. 2092/91 über den ökologischen Landbau

- VO (EWG) Nr. 3457/92, VO (EWG) Nr. 529/95, VO (EWG) 94/92 mit Folge-

vorschriften zur VO (2092/91

- VO (EWG) Nr. 2081/92 zum Schutz der geographischen Angaben und Ur-

sprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel und Folge-

verordnungen VO (EG) Nr. 2400/96, VO (EG) Nr. 1107/96 u. VO (EWG) Nr.

2037/93

- VO (EWG) Nr. 2082 über Bescheinigungen besonderer Merkmale von Ag-

rarerzeugnissen und Lebensmitteln und Folgeverordnung VO (EWG) Nr.

1848/93

- Lebensmittelspezialitätengesetz

- VO zur Durchführung des Spezialitätengesetzes

- Lebensmittel-Transportbehälter-VO

- Lebensmittelkontrolleur-VO

- Fleisch-VO

- Hackfleisch-VO

- Fisch-Hygiene-VO

- VO über Enteneier

- Eiprodukte-VO

- Hühnereier-VO

- Milch- und Margarinegesetz

- VO (EWG) Nr. 1898/87 über den Schutz der Bezeichnung der Milch und

Milcherzeugnisse

- Milch-VO

- VO über Milcherzeugnisse

- Konsummilch-Kennzeichnungs-VO

- Butter-VO

- Käse-VO

- Margarine- und Mischfett-VO

- VO (EG) Nr. 2991/94 mit Normen über Streichfette

- Erukasäure-VO

- VO über Teigwaren
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- Konfitüren-VO

- Fruchtsaft-VO

- VO über Fruchtnektar und Fruchtsirup

- VO über koffeinhaltige Erfrischungsgetränke

- VO über Höchstmengen an Mykotoxinen in Lebensmitteln

- Zuckerarten-VO

- VO über Honig

- VO über Speiseeis

- Kaffee-VO

- VO über Kakao und Kakaoerzeugnisse

- Weingesetz

- Wein-VO

- VO zur Durchsetzung des gemeinschaftlichen Weinrechts

- Weinüberwachungs-VO

- Zzt. 63 unmittelbar geltende EWG/EG-Verordnungen mit Regelungen über

den Weinbau, die Weinproduktion, den Handel mit Wein, Weinbezeichnun-

gen, Dokumentationen, Weinüberwachung etc.

- Zzt. 5 unmittelbar geltende EWG/EG-Verordnungen über Spirituosen

- VO über Spirituosen

- Vorläufiges Biergesetz

- Durchführungsbestimmungen zum vorläufigen Biergesetz

- Bierverordnung

- Mineral- und Tafelwasser-VO

- Gesetz über Zulassungsverfahren bei natürlichen Mineralwässern

- Trinkwasser-VO

- Aromen-VO

- VO (EG) Nr. 2232/96 zur Festlegung eines Gemeinschaftsverfahrens für A-

romastoffe

- VO über den Verkehr mit Essig und Essigessenz

- Richtlinie 89/397 (EWG) über die amtliche Lebensmittelüberwachung

- Richtlinie 93/99/EWG über zusätzliche Maßnahmen im Bereich der amtli-

chen Lebensmittelüberwachung
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Anlage 3

Zu 3.: Ergebnisse der amtlichen Lebensmittelbetriebskontrollen

Die Zusammenstellung der Ergebnisse der Betriebskontrollen der amtlichen

Lebensmittelüberwachung in Schleswig-Holstein erfolgte für 1995 nach den

damaligen fachaufsichtlichen Vorgaben, ab 1996 nach den Vorgaben der

”Leitlinien zur Angleichung der im Rahmen der jährlichen Überwachungspro-

gramme von den Mitgliedstaaten zu übermittelnden Angaben (Artikel 14 der

Richtlinie 89/397/EWG über die amtliche Lebensmittelüberwachung)”.
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